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Begründung 
 

1. Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Das Plangebiet ist im derzeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan bereits als Allgemeines 

Wohngebiet dargestellt. Die vorliegende Ergänzungssatzung entspricht damit einer geordneten 

städtebaulichen Entwicklung. 

 

2. Voraussetzung für den Erlass einer Einbeziehungssatzung 

Die Fläche erstreckt sich entlang der Erlenbachstraße am südwestlichen Ortsrand von Langenerling. 

Nördlich und östlich befinden sich bereits wohnbauliche Nutzungen. Der Ortsteil Langenerling stellt 

einen im Zusammenhang bebauten Ort dar. Durch die angrenzenden wohnbaulichen Nutzungen und 

Infrastruktureinrichtungen liegt eine entsprechende bauliche Prägung der Fläche vor.  

Um die Einfügung in die Umgebungsbebauung zu gewährleisten, wird die GRZ mit 0,35 festgesetzt.  

 

3. Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Der Planbereich befindet sich am südwestlichen Ortsrand des Ortsteils Langenerling in der Gemeinde 

Hagelstadt. Derzeit wird die Fläche intensiv landwirtschaftlich bewirtschaftet. Nördlich und östlich 

grenzen wohnbauliche Nutzungen an die Fläche, südlich und westlich werden die Flächen ebenfalls 

intensiv landwirtschaftlich genutzt. Aufgrund der vorliegenden Anfrage der Grundstückseigentümer 

zur Errichtung eines Einfamilienhauses im direkten Anschluss an den bisherigen Ortsrand, hat sich 

die Gemeinde entschlossen, Baurecht im Rahmen einer Ergänzungssatzung zu schaffen. Die 

Ergänzungssatzung umfasst dabei lediglich die Flurnummer 173/1 der Gemarkung Langenerling und 

stellt eine städtebaulich sinnvolle Ortsabrundung im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 

dar. Durch Ergänzungssatzung erfolgt gleichzeitig eine effizientere Nutzung der vorhandenen, in 

diesem Bereich einseitig bebauten Erlenbachstraße.  

 

4. Erschließung 

Wie bei den bestehenden südlich der Erlenbachstraße gelegenen Grundstücken, ist zur Anbindung 

an die Erlenbachstraße eine Brücke über den nördlich angrenzenden Langenerlinger Bach notwendig. 

Die Erschließung erfolgt deshalb über ein Geh-, Fahrt- und Leitungsrecht entweder über die nördlich 

angrenzende Flurnummer 12/6 mit einer Brücke oder über die östlich angrenzende Flurnummer 173 

und die dort bestehende Brücke. Erst nachdem die Erschließung grundbuchrechtlich gesichert ist, ist 

auf dem Flurstück die Errichtung, Erweiterung oder Nutzungsänderung von Vorhaben zulässig. 

 

5. Gesamtkonzeption 

Durch die Festsetzung einer GRZ von 0,35 sowie die Festsetzung von Baugrenzen wird die 

überbaubare Fläche innerhalb des Geltungsbereichs städtebaulich definiert. Garagen und 

Nebenanlagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Der Ausgleich 

des Eingriffs erfolgt in räumlichen Zusammenhang im südlichen Anschluss.  
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6. Umweltschützende Belange 

Die Umsetzung der Ergänzungssatzung erfolgt im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB. Eine 

Umweltprüfung ist demzufolge nicht erforderlich (§ 13 Abs. 3 BauGB). Das Plangebiet befindet sich 

am südwestlichen Ortsrand und wird derzeit ackerbaulich genutzt. Die Fläche ist leicht Richtung 

Norden geneigt, wodurch keine Fernwirksamkeit besteht. Der bisherige südliche Ortsrand ist teilweise 

lückig. Eine südliche Ortsrandeingrünung im Übergang zu den ausschließlich landwirtschaftlich 

genutzten Flächen ist teilweise vorhanden. Durch die Festsetzung der Ausgleichsfläche im Süden des 

Flurstücks, ist eine Eingrünung im Übergang zur freien Landschaft gewährleistet.  

 

7. Altlasten 

Es bestehen derzeit keine Anhaltspunkte für den Verdacht auf Altlasten innerhalb des Plangebiets.  

 

8. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

8.1 Landschaftsplanerische Standortbeurteilung geplanter Bauflächen 

 

Bedeutung der Schutzgüter im Planungsgebiet / Bewertung lt. Listen 1a – 1c im Anhang 

des Leitfadens des StMLU vom September 2003 

Schutzgut Ausgangszustand Bewertung 

Arten und Lebens-

räume 

Intensiv genutzte Ackerfläche Kategorie I 

Boden Anthropogen überprägter Boden mit 

Wechselbewuchs, mittlere Ertragsfähigkeit. 

Bodentyp 4a: Überwiegend Parabraunerde 

und verbreitet Braunerde aus Schluff bis 
Schluffton (Lösslehm) über Carbonatschluff 

(Löss)  

Im Bereich des Langenerlinger Bachs: 

Bodentyp 71 Bodenkomplex: Gleye, 

kalkhaltige Gleye und andere 

grundwasserbeeinflusste Böden mit weitem 
Bodenartenspektrum (Talsediment), 

verbreitet skelettführend; im Untergrund 

carbonathaltig  
(Quelle: BayernAtlas Plus) 

Kategorie I - II 

Wasser Angrenzendes Oberflächengewässer (Lang-
enerlinger Bach) 
Vermutlich geringe Versickerungsleistung 

durch lehmhaltigen, tonigen Boden,  
vermutlich geringer Grundwasserflurabstand 

(Wasserspiegel angrenzender Langener-

linger Bach) 

Kategorie II 

Klima und Luft Fläche liegt außerhalb bedeutsamer 
kleinklimatischer Luftaustauschbahnen  

Kategorie I 

Landschaftsbild Lückiger Ortsrand, uneinheitliche 
Strukturen, geringe Fernwirksamkeit 
aufgrund leichter Tallage; Ausgeräumte 

Agrarlandschaft 

Kategorie I 

Zusammenfassung  überwiegend 

Kategorie I 
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8.2 Auswirkungen des Eingriffs, Vermeidungsmaßnahmen 

Auswirkungen ergeben sich insbesondere auf die Schutzgüter Boden und Wasser.   

 

Vermeidungsmaßnahmen: 

Festsetzung der max. überbaubaren Fläche 

Limitierung des Baukörpers zum Schutz des Landschafts- und Ortsbildes 

 

8.3 Ermittlung des Ausgleichsflächenumfangs 

 
Bedeutung für den Naturhaushalt 

Die Fläche wird derzeit intensiv ackerbaulich genutzt. Nördlich verläuft der Langenerlinger Bach. 

Durch die Festsetzung einer Baugrenze und einer GRZ von 0,35 findet lediglich ein Eingriff in 

geringem Umfang statt. 

 

Eingriffsintensität, Kompensationsfaktor 

Gemäß Leitfaden des StMLU ergibt sich durch die festgesetzte GRZ von 0,35 und die 

Eingriffsschwere (Kategorie I) eine Beeinträchtigungsintensität des Typ BI. In Abstimmung mit 

der Unteren Naturschutzbehörde wird ein Kompensationsfaktor von 0,3 festgelegt.  

 

Ausgleichsflächenumfang und Aufwertungsmaßnahmen 

Bei einer Eingriffsfläche von ca. 900 m2 ergibt sich ein Ausgleichsumfang (900 m2 x 0,3) von ca. 

270 m2.  Als Kompensationsmaßnahme ist, in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde, 

der südliche Bereich des Flurstücks 173/1 Gemarkung Langenerling als Streuobstwiese 

anzulegen.  

 


